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Der EuGH hat mit zwei Entscheidungen vom 5.12.2023 (C-807/21 und C-683/21, vgl. nachstehend jeweils im Tenor abgedruckt)

die Voraussetzungen präzisiert, unter denen die nationalen Aufsichtsbehörden eine Geldbuße gegen einen oder mehrere für

die Datenverarbeitung Verantwortliche wegen Verstoßes gegen die DSGVO verhängen können (vgl. EuGH, PM Nr. 184/23 vom

5.12.2023). Insbesondere stellt er fest, dass die Verhängung einer solchen Geldbuße ein schuldhaftes Verhalten voraussetze, der

Verstoß also vorsätzlich oder fahrlässig begangen worden sein muss. Gehöre der Adressat der Geldbuße zu einem Konzern, sei

bei der Berechnung der Geldbuße auf den Umsatz des Konzerns abzustellen. Der EuGH entschied, dass gegen einen für die

Datenverarbeitung Verantwortlichen nur dann eine Geldbuße wegen Verstoßes gegen die DSGVO verhängt werden kann, wenn

dieser Verstoß schuldhaft – also vorsätzlich oder fahrlässig – begangen wurde. Dies sei dann der Fall, wenn sich der Verantwort-

liche über die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens nicht im Unklaren sein konnte, gleichviel, ob ihm dabei bewusst war, dass es

gegen die Bestimmungen der DSGVO verstößt. Handele es sich bei dem Verantwortlichen um eine juristische Person, sei es

nicht erforderlich, dass der Verstoß von ihrem Leitungsorgan begangen wurde oder dieses Organ Kenntnis davon hatte. Viel-

mehr hafte eine juristische Person sowohl für Verstöße, die von ihren Vertretern, Leitungspersonen oder Geschäftsführern be-

gangen werden, als auch für Verstöße, die von jeder sonstigen Person begangen werden, die im Rahmen ihrer unternehmeri-

schen Tätigkeit in ihrem Namen handelt. Die Verhängung einer Geldbuße gegen eine juristische Person als Verantwortliche

dürfe nicht der Voraussetzung unterliegen, dass zuvor festgestellt wurde, dass der Verstoß von einer identifizierten natürlichen

Person begangen wurde.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Nur schuldhafter Verstoß gegen

DSGVO kann zur Verhängung einer Geld-

buße führen I

1. Art. 58 Abs. 2 Buchst. i und Art. 83 Abs. 1 bis

6 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 27. April

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-

nung) sind dahin auszulegen, dass sie einer na-

tionalen Regelung entgegenstehen, wonach

eine Geldbuße wegen eines in Art. 83 Abs. 4 bis

6 DSGVO genannten Verstoßes gegen eine juris-

tische Person in ihrer Eigenschaft als Verant-

wortliche nur dann verhängt werden kann,

wenn dieser Verstoß zuvor einer identifizierten

natürlichen Person zugerechnet wurde.

2. Art. 83 der Verordnung 2016/679 ist dahin

auszulegen, dass nach dieser Bestimmung eine

Geldbuße nur dann verhängt werden darf, wenn

nachgewiesen ist, dass der Verantwortliche, der

eine juristische Person und zugleich ein Unter-

nehmen ist, einen in Art. 83 Abs. 4 bis 6 DSGVO

genannten Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig

begangen hat.

EuGH, Urteil vom 5.12.2023 – C-807/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2881-1

unterwww.betriebs-berater.de

 Die Entscheidung wird demnächst mit einem

Kommentar von Ashkar/Schröder abgedruckt.

EuGH: Nur schuldhafter Verstoß gegen

DSGVO kann zur Verhängung einer Geld-

buße führen II

1. Art. 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,

zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung

der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-

ordnung) ist dahin auszulegen, dass eine Ein-

richtung, die ein Unternehmen mit der Entwick-

lung einer mobilen IT-Anwendung beauftragt

und in diesem Zusammenhang an der Entschei-

dung über die Zwecke und Mittel der über die

Anwendung vorgenommenen Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten mitgewirkt hat, als Ver-

antwortlicher im Sinne dieser Bestimmung an-

gesehen werden kann, auch wenn sie selbst

keine personenbezogene Daten betreffenden

Verarbeitungsvorgänge durchgeführt, keine aus-

drückliche Einwilligung zur Durchführung der

konkreten Verarbeitungsvorgänge oder zur Be-

reitstellung dieser mobilen Anwendung für die

Öffentlichkeit gegeben und die mobile Anwen-

dung nicht erworben hat, es sei denn, sie hat,

bevor die Anwendung der Öffentlichkeit bereit-

gestellt wurde, dieser Bereitstellung und der sich

daraus ergebenden Verarbeitung personenbe-

zogener Daten ausdrücklich widersprochen.

2. Art. 4 Nr. 7 und Art. 26 Abs. 1 der Verordnung

2016/679 sind dahin auszulegen, dass die Ein-

stufung von zwei Einrichtungen als gemeinsam

Verantwortliche nicht voraussetzt, dass zwischen

diesen Einrichtungen eine Vereinbarung über

die Festlegung der Zwecke und Mittel der fragli-

chen Verarbeitung personenbezogener Daten

oder eine Vereinbarung besteht, in der die Be-

dingungen der gemeinsamen Verantwortlichkeit

für die Verarbeitung festgelegt sind.

3. Art. 4 Nr. 2 der Verordnung 2016/679 ist dahin

auszulegen, dass die Verwendung personenbe-

zogener Daten für IT-Tests im Zusammenhang

mit einer mobilen Anwendung eine „Verarbei-

tung“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt, es

sei denn, diese Daten wurden in einer Weise

anonymisiert, dass die Person, auf die sich die

Daten beziehen, nicht oder nicht mehr identifi-

ziert werden kann, oder es handelt sich um fikti-

ve Daten, die sich nicht auf eine existierende na-

türliche Person beziehen.

4. Art. 83 der Verordnung 2016/679 ist dahin

auszulegen, dass zum einen eine Geldbuße ge-

mäß dieser Bestimmung nur dann verhängt wer-

den kann, wenn feststeht, dass der Verantwortli-

che vorsätzlich oder fahrlässig einen Verstoß im

Sinne der Abs. 4 bis 6 dieses Artikels begangen

hat, und zum anderen eine solche Geldbuße ge-

gen einen Verantwortlichen für personenbezo-

gene Daten betreffende Verarbeitungsvorgänge,

die von einem Auftragsverarbeiter in seinem Na-

men durchgeführt wurden, verhängt werden

kann, es sei denn, der Auftragsverarbeiter hat im

Rahmen dieser Verarbeitungsvorgänge Verarbei-

tungen für eigene Zwecke vorgenommen oder

diese Daten auf eine Weise verarbeitet, die nicht

mit dem Rahmen oder den Modalitäten der Ver-

arbeitung, wie sie vom Verantwortlichen festge-

legt wurden, vereinbar ist, oder auf eine Weise,

bei der vernünftigerweise nicht davon ausge-

gangen werden kann, dass der Verantwortliche

ihr zugestimmt hätte.

EuGH, Urteil vom 5.12.2023 – C-683/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2881-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Die Freien Brauer

Eine Kommanditgesellschaft (hier: Verbund mit-

telständischer Brauereien) darf Rechtsdienstleis-

tungen für ihre Mitglieder (hier: Abtretungsver-

einbarungen zur Geltendmachung kartellrechtli-

cher Schadensersatzforderungen) erbringen, so-

fern sie zur Wahrung gemeinsamer Interessen

gegründet worden ist, ohne Gewinnerzielungs-
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